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Aream Solar Finance GmbH, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA PASSIVA

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR

-. Umlaufvermögen A.

I. Vorräte I. 25.000,00 25.000,00

      unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3.612.995,67 0,00

II. 1.400.000,00 0,00

3.612.995,67 0,00

II. 10.000,00 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.    Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 106.190,00 0,00 III. 1.057.746,36 10.000,00

2.    Sonstige Vermögensgegenstände 1.079.578,86 0,00

357.253,64 15.000,00

1.185.768,86 0,00 B. Rückstellungen

-.   Sonstige Rückstellungen 175.778,00 10.000,00

III. Wertpapiere

      Anteile an verbundenen Unternehmen 1.479.000,00 0,00 175.778,00 10.000,00

1.479.000,00 0,00

C. Verbindlichkeiten

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 1.    Anleihen 6.180.000,00 0,00

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.780.294,55 25.000,00 2.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.517,27 0,00

3.    Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.079.273,73 0,00

1.780.294,55 25.000,00 4.    Sonstige Verbindlichkeiten 213.236,44 0,00

7.525.027,44 0,00

8.058.059,08 25.000,00 8.058.059,08 25.000,00

Jahresfehlbetrag

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Verlustvortrag

Kapitalrücklage
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Aream Solar Finance GmbH, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 10.000,00 0,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen

und unfertigen Erzeugnissen 3.612.995,67 0,00

3. Materialaufwand

      Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.537.919,28 0,00

-3.537.919,28 0,00

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -999.863,74 -10.000,00

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.022,43 0,00

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -152.981,44 0,00

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00

8. Ergebnis nach Steuern -1.057.746,36 -10.000,00

9. Jahresfehlbetrag -1.057.746,36 -10.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024
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Aream Solar Finance GmbH, Düsseldorf   

Kapitalflussrechnung (indirekt) vom 01.01.2024 bis 31.12.2024   

Kapitalflussrechnung vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

2024 2023

EUR EUR

 

Periodenergebnis -1.057.746,36 -10.000,00

 

(+) Zunahme der Rückstellungen 165.778,00 10.000,00

 

(-) Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 

zuzuordnen sind

-5.982.608,00 0,00

 

(+) Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

1.187.046,00 0,00

(-) Zinsertrag -10.022,43 0,00

(+) Zinsaufwand 157.981,44 0,00

(+)/(-) Ertragsteueraufwand/Ertragsteuerzahlung 0,00 0,00

 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5.539.571,35 0,00

 

(+) Erhaltene Zinsen 10.022,43 0,00

 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 10.022,43 0,00

 

(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Gesellschaftern des 

Mutterunternehmens

1.400.000,00 25.000,00

 

(+) Einzahlungen aus Anleihen 5.884.843,47 0,00

(+) gezahlte Zinsen 0,00 0,00

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 7.284.843,47 25.000,00

 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der 

Cashflows)

1.755.294,55 25.000,00

 

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 25.000,00 0,00

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.780.294,55 25.000,00
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Anhang  

für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2024 

der  

Aream Solar Finance GmbH 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

 

Die Gesellschaft Aream Solar Finance GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist beim 

Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 101778 eingetragen.  

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Be-

wertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Er-

gänzend hierzu wurden die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages beachtet. 

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß 

§ 267a Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen (§§ 266 Absatz 1, 276, 

288 HGB) bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. 

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der § 266 und 275 

Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt. 

 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bilanzierungsmethoden 

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beachtung der Gliederungs- und Bewertungs-

grundsätzen ist wie nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungsvor-

schriften aufgestellt und um einen Anhang ergänzt worden.  

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-

grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendun-

gen nicht mit Erträgen verrechnet worden. 

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. 

 

Bewertungsmethoden 

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Ver-

mögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. 

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Ver-

luste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese 
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erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt ge-

worden sind.  

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert 

wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt 

der Zahlung berücksichtigt worden. 

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet: 

Vorräte 

Die unfertigen Leistungen wurden zu Einzelkosten bewertet. Alle aktivierungsfähigen 

Fremdkapitalzinsen wurden in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem 

Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen, 

soweit erforderlich, berücksichtigt.  

Finanzanlagen des Umlaufvermögens 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden jeweils zu Anschaffungskosten ange-

setzt. 

Guthaben bei Kreditinstituten 

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. 

Rückstellungen  

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Sie 

berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit 

dem Erfüllungsbetrag bewertet.  

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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III. Angaben zur Bilanz 

 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben ausschließlich eine 

Laufzeit von weniger als einem Jahr.Die Forderungen gegen verbundene Unterneh-

men hätten auch in Höhe von € 105.000,00 (Vj. € 0,00) als sonstige Vermögensgegen-

stände und in Höhe von € 1.190,00 (Vj. € 0,00) als Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen ausgewiesen werden können.  

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 

Jahr in Höhe von € 6.180.000,00 (Vj. € 0,00). 

Die übrigen ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben mit € 1.345.027,44 eine Restlaufzeit 

bis zu einem Jahr. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen hätten in Höhe von 

€ 1.079.273,73 (Vj. € 0,00) als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausge-

wiesen werden können. 

 
IV. Sonstige Angaben 

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung von dem einzelvertretungsberechtigen Ge-

schäftsführer Herrn Markus W. Voigt, Düsseldorf, (bis zum 28.3.2024) sowie ab dem 

28.3.2024 durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn René Kautz, 

Lüneburg, ausgeübt. 

Die Geschäftsführer sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Das von dem Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar beträgt € 12.240,00 und ent-

fällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen. 

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der AREAM Group SE einbezogen. 

 
V. Angaben gemäß § 42 III GmbHG 

Im Geschäftsjahr bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 

€ 2.796,90 (Vj. € 0,00); diese sind in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-

ternehmen enthalten. 

 

Düsseldorf, den 13. März 2025 

 

René Kautz 
Geschäftsführer 
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AREAM Solar Finance GmbH, Düsseldorf  

 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 

 

Die AREAM Solar Finance GmbH mit Sitz in Düsseldorf wurde 2023 als Vorratsgesellschaft 

gegründet und nahm 2024 ihre operative Tätigkeit auf. Zweck der Gesellschaft ist die 

Finanzierung von Projektentwicklungskosten (z. B. Erwerb von Projektrechten, 

Personalkosten, Planung, Genehmigungen, Gutachten, etc.) in Freiflächen- und Agri-

Photovoltaikprojekten mit und ohne Speicher. Die Mittel stammen aus der Emission der 

Schuldverschreibungen "Aream Green Bond 2024/2029". 

 

2.Wirtschaftsbericht 

 

2.1. Gesamtwirtschaftliche Lage/Branchensituation 

In der Folge von globalen Krisen wie Corona und dem Ukraine Krieg und den erheblichen 

Spannungen und Kriegshandlungen in Nahost ist die Weltwirtschaft nach wie vor belastet, 

wobei durch den Ukrainekonflikt schwerpunktmäßig Mitteleuropa betroffen ist.  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschland sank um 0,2 % (Vorjahr -0,3 %). Ursachen sind 

unter anderem gestiegene Energiekosten und ein trotz Zinssenkungen immerhin immer noch 

erhöhtes Zinsniveau. Die Inflationsrate Deutschlands lag im Jahresdurchschnitt 2024 bei 2,2 

% und fiel damit geringer aus als in den drei vorangegangenen Jahren.  

Photovoltaik 

Installierte Leistung 

Im Jahr 2024 sind in Deutschland 16,2 GW Photovoltaik ans Netz gegangen, 13 % mehr als 

noch im Vorjahr. Damit liegt die kumulierte installierte Leistung Ende 2024 bei ca. 99 GW. 

Staatliche Förderung  

Die Bundesregierung unterstützte den Ausbau erneuerbarer Energien weiterhin stark. Das 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) wurde durch das Solarpaket I im April 2024 angepasst, 

um den Ausbau der Solarenergie zu beschleunigen und Investitionen zu fördern. 
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Neue Entwicklungen 

Agriphotovoltaik beschreibt ein Verfahren zur simultanen Nutzung landwirtschaftlicher 

Flächen für Nahrungsmittelproduktion und Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen. Die 

Technologie ermöglicht eine effiziente Doppelnutzung der landwirtschaftlichen Fläche. 

Photovoltaik auf Freiflächen kann ausgebaut werden, ohne fruchtbaren Ackerboden 

nennenswert zu verbrauchen. 

 

2.2 Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 

 

2.2.1.Überblick zum Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2024 

 

Im ersten vollen Geschäftsjahr wurden alle Kommanditanteile an zwei 

Projektentwicklungsgesellschaften für Freiflächen-PV-Anlagen von einer 

Schwestergesellschaft erworben. Mit Kaufvertag vom 27. März 2024 wurden 100% der 

Kommanditanteile an der Solarpark Burg GmbH & Co. KG von der AREAM Advisory GmbH 

erworben. Auf dessen Grundlage wurde zwischen der Aream Solar Finance GmbH und der 

AREAM Advisory GmbH ein Projektentwicklungsvertrag über die Entwicklung des Projektes 

(Moor-PV Projekt Burg) bis zur Baureife durch die AREAM Advisory GmbH abgeschlossen. 

Mit Kaufvertag vom 6. November 2024 wurden 100% der Kommanditanteile an der 

Energiepark Solar Eins GmbH & Co. KG von der AREAM Advisory GmbH erworben. Auf dessen 

Grundlage wurde zwischen der Aream Solar Finance GmbH und der AREAM Advisory GmbH 

am 6. November 2024 ein Projektentwicklungsvertrag über die Entwicklung des Projektes 

(Weißewarte) bis zur Baureife durch die AREAM Advisory GmbH abgeschlossen. Während 

die eine Gesellschaft zum Buchwert erworben wurde, wurde die andere Gesellschaft Burg mit 

einem Kaufpreis von TEUR 1.400 erworben. Der Kaufpreis wurde durch ein internes 

Marktvergleichsverfahren entsprechend dem Entwicklungsstand und der geplanten Leistung 

ermittelt. Sollte sich das Projekt nicht realisieren lassen, stellt die Verkäuferin ein 

Ersatzprojekt zur Verfügung. Für die weitere Projektentwicklung des Projektes Burg, einem 

Solarpark mit einer geplanten Kapazität von 60 MWp im Bereich von Moor PV, wurden in 

2024 TEUR 518 aufgewandt, für den Erwerb und die weitere Projektentwicklung des 

Solarparks Weißewarte mit einer geplanten Kapazität von 68 MWp, mit einer potenziellen 

Erweiterung auf bis zu 74 MWp, wurden 2024 TEUR 3.198 aufgewendet. Aufgrund der 

laufenden Emission der Anleihe betrugen die Guthaben bei Kreditinstituten zum 31.12.2024 

TEUR 1.780. 
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2.2.2.Vermögenslage 

Die Vermögenslage ist durch die Ausgabe der Anleihe geprägt. Aufgrund der laufenden 

Emission hat sich ein Kontobestand von TEUR 1.780 ergeben. Die anderen wesentlichen 

Aktiva von unfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistung von TEUR 3.613 und sonstige 

Vermögensgegenstände von TEUR 1.080 bilden mit den Anteilen an den 

Tochtergesellschaften von TEUR 1.479 die Aktivseite ab, während die Verbindlichkeiten in 

Höhe von TEUR 6.180 auf Anleihen und TEUR 1.079 auf Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen entfallen. Die Vermögenslage ist damit entsprechend den 

Unternehmenszweck im Rahmen der Planung. 

 

2.2.3. Ertragslage 

Der Jahresfehlbetrag von TEUR -1.058 hat sich aus den einmaligen Kosten der 

Anleiheemission ergeben, der bilanziell über eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von EUR 

1,4 Million durch die Muttergesellschaft aufgefangen wurde. Die Ertragsseite ist geprägt von 

der Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen über TEUR 3.613 und 

den korrespondierenden Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von TEUR 3.538. 

Insgesamt sind wir mit dem Verlauf des Geschäftsjahres zufrieden. 

2.2.4. Finanzlage 

Die Gesellschaft verfügt zum 31. Dezember 2024 über ein Eigenkapital von TEUR 357 bei 

einem gezeichneten Kapital von TEUR 25. Die liquiden Mittel belaufen sich auf TEUR 1.780. 

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit in der Lage ihren fälligen 

Verpflichtungen nachzukommen.  

Der Finanzbedarf zum Aufbau der im Bau befindlichen Projekte und der Deckung des 

Jahresfehlbetrages wurde aus den Einzahlungen aus der ausgegebenen Anleihe sowie den 

Zuführungen der Gesellschafterin zur Kapitalrücklage gedeckt   

 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist im Einklang mit der 

Budgetierung und den Prospektangaben. Die Anleihemittel werden projektbezogen und 

zweckentsprechend eingesetzt. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des 

Projektfortschritts bewerten wir die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft als stabil. 

 

Unsere Vermögens, Finanz und Ertragslage schätzen wir insgesamt als gut ein.  
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3. Prognosebericht  

Die Bundesregierung plant 2025 rund 18 GW neuen PV-Zubau gemäß EEG-Ausbaupfad, 

womit der Photovoltaik-Ausbau weiter dynamisch fortgesetzt wird. Parallel steigen 

Batteriespeicherkapazitäten rasant: Anfang 2025 sind bereits rund 20 GWh installiert, mit 

weiteren Großspeichern in der Pipeline, sodass im Jahresverlauf mehr als 25 GWh zu 

erwarten sind. Studien zeigen, dass BESS überschüssige PV-Stromspitzen puffern und so 

kurzfristige Preisspitzen und -täler abmildern können, wodurch die Erlöse neuer 

Solaranlagen stabiler werden. 

Für das Jahr 2025 erwartet die Gesellschaft Fortschritte bei der Entwicklung der Projekte 

Burg und Weißewarte. Die Mittel aus der Anleihe sollen planmäßig in die Weiterentwicklung 

bestehender Projekte und den möglichen Erwerb neuer Projektrechte investiert werden. Ein 

Verkaufserlös aus Weißewarte ist für spätestens 2026 vorgesehen und soll für Folgeprojekte 

reinvestiert werden. 

Für Burg gilt angesichts der durchaus komplexen raumordnungsrechtlichen Gemengelage, 

dasss der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie der Feststellungsbeschluss für die 

FNP-Änderung für den Zeitraum zwischen Ende des zweiten und Mitte des dritten Quartals 

2026 erwartbar ist. Der nächste Projektfortschritt hinsichtlich der 

Genehmigung/Bauleitplanung, die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 

BauGB, ist für Ende Q2 2025 geplant. 

Für Weißewarte konnte der Satzungsbeschluss plangemäß erreicht werden. Der ready to 

built-Status wird damit voraussichtlich plangemäß im Jahr 2025 erreicht und der Verkauf ist 

bereits in Vorbereitung. Wir werden die Kaufangebote prüfen und planen mit einem 

Verkaufserlös von mind. 80 Euro pro KWp. Sollten wir diesen Preis aktuell nicht erreichen, 

ist die Verschiebung des Verkaufs auf das Jahr 2026 ebenfalls eine Option.  

Wir gehen davon aus, dass sich der Jahresfehlbetrag im Laufe des Jahres 2025 verringern 

wird. Mit Veräußerung des Projekts Weißewarte wird die Gesellschaft ein deutlich positives 

Eigenkapital ausweisen können. 

Für das Jahr 2025 wird mit einer deutlichen Erhöhung des Bestands an unfertigen 

Erzeugnissen gerechnet, da sich die Projektentwicklungen weiter konkretisieren. 

Umsatzerlöse werden voraussichtlich noch nicht oder nur in geringem Umfang realisiert, 

sofern Weißewarte nicht veräußert wird und der Verkauf in 2026 erfolgt. Für das Ergebnis 

der Gesellschaft wird – abhängig vom Fortschritt der Anleiheplatzierung und der laufenden 

Entwicklungskosten – weiterhin mit einem moderaten Jahresfehlbetrag gerechnet, der 

jedoch unter dem Niveau des Vorjahres liegen dürfte.  
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Bei Veräußerung des Projekts Weißewarte wird in 2025 erstmals mit signifikanten 

Umsatzerlösen gerechnet, sofern der Verkauf von Weißewarte in 2025 erfolgt. Auf Basis einer 

geschätzten Verkaufsspanne von 70.000 bis 100.000 EUR pro MWp und einem 

Projektvolumen von 68 MWp ergibt sich ein potenzieller Erlös zwischen 4,76 Mio. EUR und 

6,80 Mio. EUR in spätestens 2026. 

Das Ergebnis der Gesellschaft dürfte sich innerhalb der kommenden zwei Geschäftsjahre im 

Vergleich zum Berichtsjahr deutlich verbessern. Je nach Transaktionszeitpunkt und finalem 

Verkaufspreis wird mit einem verringerten Jahresfehlbetrag  oder deutlich positivem 

Jahresergebnis bis spätestens 2026 gerechnet. Der Bestand an unfertigen Erzeugnissen wird 

sich im Zuge des Projektfortschritts weiter erhöhen. 

 

Zum Stichtag war die Anleiheemission noch nicht vollständig platziert. In 2025 konnten 

weitere MEUR 2,5 eingesammelt werden. Diese Mittel sollen für die Finanzierung der 

laufenden Projektentwicklungen. Im Rahmen der weiteren Umsetzung ist mit einem 

moderaten Anstieg bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu rechnen – 

insbesondere durch die Beauftragung von Planung, Gutachten und Genehmigungsverfahren. 

Der Erwerb weiterer Projektrechte, sowohl intern als auch extern, sind bereits in Diskussion 

und Vorbereitung. 

Insgesamt sehen uns für das kommende Jahr gut aufgestellt. 

 

4. Chancen- und Risikobericht 

Die wesentlichen Risiken ergeben sich aus den Projektentwicklungsphasen, regulatorischen 

Rahmenbedingungen sowie möglichen Lieferkettenstörungen. Zusätzlich ist die Gesellschaft 

auf kontinuierliche Liquidität durch Anleiheplatzierungen oder Projektveräußerungen 

angewiesen. Die wesentlichen Risiken werden nachfolgend genannt. Chancen ergeben sich 

aus staatlicher Förderung, steigender Nachfrage nach Erneuerbaren Energien und 

technologischer Weiterentwicklung bei Speicherlösungen. 

Chancenbericht 

Die Chancen ergeben sich aus der hohen Nachfrage nach Energie und der gezielten Förderung 

von Erneuerbaren Energien zusammen mit sinkenden Kosten insbesondere im Bereich der 

Batteriespeicherung und der Photovoltaik 

Risikobericht 

  



Aream Solar Finance GmbH, Düsseldorf  
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 

Seite 12 

 

Die Risiken der Gesellschaft liegen im Wesentlichen in der operativen Tätigkeit, der 

Marktsituation und den politischen Rahmenbedingungen. 

Risiken  

Im Ablauf der Projektentwicklung können Störungen auftreten. Dies kann die Durchführung 

von Projekten nachteilig beeinflussen und Auswirkungen auf die Projektkosten und deren 

Erfolg haben und kann auch dazu führen, dass die Projektentwicklung oder -realisierung 

abgebrochen werden muss. Hiervon ist die Aream Solar Finance GmbH etwas stärker 

dadurch betroffen, dass von ihr wenige größere Projekte gehalten werden. Die Aream Solar 

Finance GmbH ist dem Risiko der Fehleinschätzung von Bewertungsfaktoren für ihre 

Projekte ausgesetzt, was dazu führen kann, dass sich ein geplantes Projekt nicht realisieren 

lässt, für die Aream Solar Finance GmbH ein Verlust entsteht oder die Rendite hinter den 

Erwartungen zurückbleibt, was sich schließlich erheblich negativ auf die Ertragslage der 

Aream Solar Finance GmbH auswirken kann. 

 

Die Aream Solar Finance GmbH ist auf die Mitglieder des Management-Teams in der AREAM 

Group angewiesen. Es könnte der Aream Solar Finance GmbH oder anderen Unternehmen 

der AREAM Group nicht gelingen, entsprechend hoch qualifizierte Führungskräfte zur 

Besetzung von Schlüsselpositionen für sich zu gewinnen und zu halten. Dadurch bedingte 

Defizite in der unternehmerischen Führung könnten sich nachteilig auf ihren Marktanteil, die 

Gewinnspannen und die Gesamtrentabilität auswirken. 

Zunehmender Wettbewerb in der Branche könnte sich nachteilig auf ihren Marktanteil, die 

Gewinnspannen und die Gesamtrentabilität auswirken. 

 

Die Aream Solar Finance GmbH unterliegt wirtschaftlichen und konjunkturellen Risiken in 

Bezug auf den Strommarkt, wobei ein dauerhafter Preisrückgang am Strommarkt für 

Endkunden die Attraktivität der PV-Freiflächenanlagen und damit mittelbar auch den 

Marktwert der Projektrechte hierfür negativ beeinflussen würde. 

 

Die Aream Solar Finance GmbH als Projektentwickler unterliegt Risiken aus Störungen im 

Bereich der Lieferketten insbesondere aus China, da die Möglichkeit, PV-Anlagen, wenn 

überhaupt, nur verzögert errichten zu können, sich auf den Wert von Projektrechten 

unmittelbar negativ auswirken würde. 
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Es besteht das Risiko eines Konfliktes zwischen China und Taiwan oder einer sonstigen 

wirtschaftlichen Eskalation in Bezug auf China, in deren Folge es zu Lieferschwierigkeiten in 

Bezug auf für PV-Anlagen notwendige Komponenten kommen könnte. Bloße Verzögerungen 

bei der Belieferung können zu Ertragsverschiebungen, möglicherweise auch zu Kündigungen 

durch Investoren oder Schwierigkeiten bei der Auftragserteilung führen mit erheblichen 

negativen Auswirkungen auf die Ertragssituation der Aream Solar Finance GmbH. 

 

Es besteht das Risiko der Abhängigkeit von regulatorischen Rahmenbedingungen und 

staatlichen Fördermaßnahmen für die Photovoltaik. Sowohl der Energiemarkt allgemein als 

auch der Strommarkt und insbesondere der Bereich der Energieerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien ist im hohen Maße von regulatorischen Vorgaben und auch Fördermaßnahmen 

abhängig, die bei Änderungen einen erheblichen negativen Einfluss auf die 

Geschäftsentwicklung haben können. 

 

Düsseldorf, den 25. Juni 2025 

 

René Kautz 

Geschäftsführer 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Aream Solar Finance GmbH, Düsseldorf 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Aream Solar Finance GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung und der 

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

– geprüft. Darüber hinaus haben wir en Lagebericht der Aream Solar Finance GmbH, 

Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 

zum 31. Dezember 2024 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
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Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-

richt erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-

lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te 

Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-nen 

aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prü-fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 

Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 

aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-
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messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 

Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertre-tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstä-tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-führen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnis-sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
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erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prü-

fung feststellen. 

Berlin, den 26. Juni 2025 

 bdp 
Revision und Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
 
 
 
Hagemeier  Wulff 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 

 

 

 







Erklärung gemäß § 6 (b) (iv) der Anleihebedingungen des Aream Green Bonds 2024/2029 (ISIN: 
DE000A383BE0)  

 

Hiermit bestäƟgen wir, dass wir im Berichtszeitraum bzw. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Finanzberichts alle Verpflichtungen, insbesondere die Transparenzverpflichtung, für den Aream Green 
Bond 2024/2029 (ISIN: DE000A383BE0) erfüllt haben. Die Anleihebedingungen stehen auf unserer 
Webseite www.aream.de/ir zum Download zur Verfügung. 

 

Düsseldorf, 27.06.2025 

 

René Kautz 

GeschäŌsführer 
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